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4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 Abwägung öffentlicher und privater Belange 
der Lutherstadt Eisleben, Ortschaft Hedersleben gemäß §§ 3 und 4 BauGB i.V. m. § 1 (7) BauGB sowie 
- Abwägungsprotokoll TöB Beteiligung - Abstimmung mit Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die nachgereichten Stellungnahmen der zuständigen Behörden 
geeignet sind, die erheblichen Bedenken der zuständigen Naturschutzbehörde und es zuständigen Am-
tes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten weitestgehend auszuräumen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 4.Änderung des Flächennutzungsplanes der Lutherstadt 
Eisleben als raumbedeutsame Planung mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
 

Die Begründung der Raumbedeutsamkeit wird zur Kenntnis genommen.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Begründung der landesplanerischen Festsetzung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zum LEP-LSA 2010 sowie zu dessen Neuaufstellung sind bereits im Pkt. 
4.1 ‚Landesplanung‘ der Begründung enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Hinweise zum REP 2010/PÄ 2023 sind bereits im Pkt. 4.2 ‚Regionalplanung‘ der Begründung ent-
halten. 

 

Kenntnisnahme.  

 

 

Kenntnisnahme.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
Die Hinweise zum Entwurf des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien für die Planungsregion Halle 
werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Die Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle wurde im Rahmen der Planaufstellung 
beteiligt und die Stellungnahmen wurden berücksichtigt.  

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zu den Zielen und Grundsätzen des LEP werden zur Kenntnis genommen.  



4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 der Lutherstadt Eisleben, OT Hedersleben – Abwägungsprotokoll TöB Beteiligung - 5 von 74 

 

  Bärteichpromenade 31, 06366 Köthen (Anhalt) 
  Tel: 03496-40 37 0, Fax: 03496-40 37 20, E-Mail: info@buero-raumplanung.de  

 
 
 
 
 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu den Zielen und Grundsätzen des REP Halle 2010/PÄ 2023 werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 

 



4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 der Lutherstadt Eisleben, OT Hedersleben – Abwägungsprotokoll TöB Beteiligung - 6 von 74 

 

  Bärteichpromenade 31, 06366 Köthen (Anhalt) 
  Tel: 03496-40 37 0, Fax: 03496-40 37 20, E-Mail: info@buero-raumplanung.de  

 
 
 
 
 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die Konzeption als AGRI-PV-Anlage der Landwirtschaft 
weiterhin der Vorrang in der Bodennutzung eingeräumt und somit der Festlegung als Vorbehaltsgebiet 
für die Landwirtschaft im REP Halle 2010/PÄ 2023 sowie der Bodengüte des Standortes ausreichend 
Rechnung getragen wird.  
 
 
 
Es erfolgte eine intensive Abstimmung des Entwurfs der vorliegenden Planung sowie bzgl. des land-
wirtschaftlichen Nutzungskonzeptes mit dem zuständigen Amt für Landwirtschaft 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der obersten Landesplanungsbehörde die mit der Än-
derung des FNP verfolgte Entwicklung von Standorten für die Nutzung erneuerbarer Energien mit dem 
Ziel Z 115 des LEP-LSA 2010 vereinbar ist.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in den vorgelegten Unterlagen die Festlegungen des LEP LSA 
2010 G 84 und G 85 in Bezug auf die Planung ausführlich bewertet wurden.  

Ebenfalls wird zur Kenntnis genommen, dass unter Bezugnahme auf das ‚Gesamträumige Planungs-
konzept zur Ermittlung von Potenzialflächen für die Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Lutherstadt 
Eisleben‘ keine Konversionsstandorte bzw. bereits versiegelte Flächen im benötigten Umfang zur Ver-
fügung stehen  

Unabhängig davon, sind derartige Flächen für eine Nutzung als AGRI-PVA nicht geeignet.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 

Die Aussage zur Rechtswirkung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Der Hinweis zur Neuaufstellung des LEP wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis zur Datensicherung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1.1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 

Wie bereits erwähnt erfolgte eine Abstimmung mit der UNB und es wurden die überarbeiteten Unterla-
gen zur erneuten Beurteilung eingereicht. Die erneute Stellungnahme der UNB liegt jedoch noch nicht 
vor.  
 
 
 
Die Inhalte des 2. Entwurfs LEP LSA werden im Kap. 4.1.2 ‚Neuaufstellung Landesentwicklungs-
plan Land Sachsen-Anhalt‘ der Begründung eingearbeitet.  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis bzgl. Prüfung der verfügbaren Potenziale für Solaranlagen auf Dach- und Gebäudeflächen, 
vornehmlich auf Gebäude der öffentlichen Hand, wird zur Kenntnis genommen. Diese Prüfung kann im 
Rahmen der vorliegenden Planung nicht geleistet werden. Allgemein ist hierzu anzuführen, dass zur 
Erfüllung des Ausbauziels in Deutschland bis 2030 80 % erneuerbare Energien am deutschen Brut-
tostromverbrauch zu erreichen, mindestens 98 GW Leistung neu durch Photovoltaik-Anlagen realisiert 
werden müssen (von heute 117 GW auf 215 GW PV). Weiterhin gilt es, das strategische Ziel von 400 
GW installierter Photovoltaik-Leistung bis 2040 zu erreichen.  

Unter Berücksichtigung des jährlichen Zubaus von rund 16,4 GW (im Jahr 2025) steht fest, dass der 
Ausbau von Solarparks mit höherer Geschwindigkeit voranschreiten muss. 

Überdies bietet die Ortschaft Hedersleben bzw. das Stadtgebiet Lutherstadt-Eisleben, insbesondere auf 
Dachflächen von Gebäuden der öffentlichen Hand (auch unter Berücksichtigung von Denkmalschutz-
vorgaben sowie den statischen Erfordernissen) ein nur sehr geringes Potenzial. Darüber hinaus besteht 
keine Handhabe und Durchsetzbarkeit hinsichtlich des privaten Ausbaus von Photovoltaik-Dachanla-
gen, sodass eine Ermittlung derartiger Potenziale für die vorliegende Planung keine Auswirkung hat.  

Die nebenstehend aufgeführten Schutzgüter werden im Rahmen des Umweltberichts beschrieben. Die 
hier angeführten Kriterien sind mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Bodennutzung bereits im aktuel-
len LEP LSA 2010 aufgeführt. Dieses Kriterium wurde im vorliegenden Fall besonders beachtet, da die 
ursprünglich als konventionelle PVA geplante Anlage als Agri-PVA umgeplant wurde. Das landwirt-
schaftliche Nutzungskonzept wurde zwischen dem Bewirtschafter und dem ALFF Süd abgestimmt. Eine 
positive Stellungnahme von Seiten des Amtes liegt mittlerweile vor.  
 
 
Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 

Im vorliegenden Fall kann von keiner Zersiedelung der Landschaft ausgegangen werden. Das Plange-
biet ist weder bandartig angeordnet noch zerschneidet es die Landschaft. Es schließt sich unmittelbar 
an das Hofgelände des Landwirtschaftsbetriebes an. Aufgrund der kompakten Ausdehnung und zusam-
menhängenden Ausdehnung, die lediglich durch eine Straße und einen Wirtschaftsweg getrennt wird, 
treten diese negativen Wirkungen nicht auf.  

Des Weiteren werden mit der Errichtung einer Agri-PVA keine Siedlungsstrukturen geschweige denn 
Splittersiedlungen geschaffen. Insbesondere durch die Änderung von konventioneller Freiflächen-Pho-
tovoltaik hin zu Agri-PV wird das Landschaftsbild geschont und der Flächenkonflikt zwischen Erneuer-
baren Energien und der Landwirtschaft in Einklang gebracht. Unabhängig davon, wurde sich im Um-
weltbericht mit diesem Thema auseinandergesetzt.  

Die obenstehenden Aussagen werden in Kap. 4.1.2 ‚Neuaufstellung Landesentwicklungsplan 
Land Sachsen-Anhalt‘ der Begründung eingearbeitet 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 
Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des LSA   
 

 

 
 
 

Die überarbeiteten Unterlagen wurden dem MID erneut zur landesplanerischen Abstimmung vorgelegt.  
 

Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

2 Lvwa S-A – Referat Immissionsschutzbehörde   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

2 Lvwa S-A – Referat Naturschutz   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

2 Lvwa S-A – Referat Wasser   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für das Vorhaben 4. Änderung des FNP 2025 der Lutherstadt 
Eisleben keine wahrzunehmenden Belange des Referates 404 – Wasser berührt werden.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Landkreis Mansfeld-Südharz   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das geplante Vorhaben aus Sicht der Wirtschaftsförderung aus-
drücklich begrüßt wird. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Landkreis Mansfeld-Südharz   
 

 

 
Zu 1) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder Einwendungen gegen die beschlossene 
Zwischenabwägung bestehen. 
 

Zu 2) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in Anlehnung an die Stellungnahme der obersten Landesent-
wicklungsbehörde vom 09.12.2025 der vorgesehenen Änderung des FNP zugestimmt wird.  
 

Zu 3) 
Kenntnisnahme. 
 

Zu 4) 
Das Blendgutachten berücksichtigt die geplante Variante als Agri-PVA. 
 

Zu 5) 
Der Planungsansatz der Landschaftsbildanalyse in der Standortalternativenprüfung hat nicht die kon-
krete Beeinträchtigung einer PVA betrachtet, nicht analysiert, wie sich das Landschaftsbild mit einer 
PVA verändert bzw. wie sich diese auf das Landschaftsbild auswirkt. Dies ist aufgrund des großen 
Untersuchungsraumes (gesamtes Stadtgebiet) auch nicht möglich. In dieser Studie wurden landschaft-
lich und landschaftsästhetisch besonders wertvolle Bereiche ermittelt und als Tabuzonen, die nicht mit 
PVA zu belegen sind, festgelegt. Hierbei wurden Hanglagen und weithin sichtbare bzw. einsehbare 
Landschaftsbereiche berücksichtigt. Ergebnis der Studie ist, dass das in Rede stehende Plangebiet 
eben nicht als Tabubereich und somit nicht als offen zulassender Bereich festgelegt wurde. Eine grö-
ßere Höhe der PVA ist somit im Rahmen dieser Analyse gar nicht relevant. Die Forderung nach einer 
Neubewertung kann somit nicht nachvollzogen werden. 

Unabhängig davon ist ein nachgeführtes System geplant, d. h., die Module sind beweglich und richten 
sich jeweils nach dem Sonnenstand aus. Sie haben somit im Tagesverlauf unterschiedliche Höhen. In 
den Mittagsstunden und nach Sonnenuntergang nehmen sie eine waagerechte Stellung ein und sind 
somit nicht deutlich höher als nach Süden ausgerichtete fest installierte Systeme. Die festgesetzte max. 
Höhenangabe von 5,50 m bezieht sich auf die fast senkrechte Position, die die Module lediglich bei der 
Bearbeitung des Ackers einnehmen.  

Ebenfalls wird in der nebenstehenden Stellungnahme von einem anderen Agri-PVA Typ ausgegangen. 
Die Landwirtschaft wird nicht unter den Modulen (Kategorie I nach DIN SPEC 91434), sondern zwischen 
den Modulreihen (Kategorie II) betrieben. 

Im Kap. 6.5 ‚Schutzgut Landschaftsbild‘ des Umweltberichts erfolgt eine Neubewertung des Ein-
griffs in das Landschaftsbild auf Grundlage einer Visualisierung. Die Visualisierung ist als An-
lage dem Umweltbericht zum Bebauungsplan beigefügt. Die Strauchecke wird im südlichen Plan-
gebiet als Baum-Strauchhecke ausgebildet, wodurch der Sichtschutz verbessert wird.  
 

Zu 6)  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Auseinandersetzung und Beachtung der gesetzlichen Vor-
gaben des BNatSchG i. V. m. dem NatSchG LSA im BPlan als ausreichend erachtet wird.  
 

Zu 7) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Immissionsschutzbehörde keine der Änderung ent-
gegenstehenden Gründe hatte und dies in der Abwägung berücksichtigt wurde.  

1) 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 

 
 
 

 
3) 
 
 
4) 
 
 
5) 
 
 
 
 
 
6) 
 
 
 
7) 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Landkreis Mansfeld-Südharz   
 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
 
 
 
 
Das ALFF Süd wurde mehrfach am Aufstellungsverfahren beteiligt.  
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus forstrechtlicher Sicht keine Einwände gegen die vorliegende 
Planung bestehen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Änderung des FNP keine Einwände bestehen und auf bo-
denschutzrechtliche Belange in der Stellungnahme zum BPlan hingewiesen wird.  
 
 
Kenntnisnahme.im Rahmen der Ausführungsplanung wird in Abstimmung mit der Brandschutzdienst-
stelle ein Brandschutzkonzept erstellt. 
 
 
Kenntnisnahme.  
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3 Landkreis Mansfeld-Südharz   
 

 

 
 
 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme zum Vorentwurf vom 21.11.2025 wurde in die Abwägung eingestellt und im Rahmen 
der Erstellung des Entwurfs berücksichtigt.  
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich aus Sicht des Gesundheitsamtes keine Forderungen und 
Hinweise zum Entwurf des FNP ergeben.  
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es aus bauordnungsrechtlicher Sicht zur vorliegenden Änderung 
des FNP keine Einwände gibt.  
 
 

Die Stellungnahme zum Vorentwurf vom 21.11.2025 wurde in die Abwägung eingestellt und im Rahmen 
der Erstellung des Entwurfs berücksichtigt.  
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Amtes Gebäudemanagement, Bau und Liegenschaf-
ten es keine Bemerkungen gibt.  

 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Es wird zur Kenntnisnahme genommen, dass aus Sicht des Bereiches Bauleitplanung weiterhin gegen 
die vorgesehene Bebauung Bedenken bestehen.   
 
Kenntnisnahme. Es ist zutreffend, dass das Plangebiet des Bebauungsplanes im Entwurf nicht wesent-
lich verkleinert wurde.  
 
Die Bewertung des Eingriffs ins Landschaftsbild durch die Agri-PVA erfolgt auf Grundlage einer Visua-
lisierung neu und das Kap. 6.5 ‚Schutzgut Landschaftsbild‘ im Umweltprüfung wird überarbeitet. Die 
Sichtbarkeit wird von markanten Standorten (Ortsränder, Wege, Aussichtspunkten) aus prognostiziert. 
Die Eingrünung erfolgt nicht mittels klein wachsender Gehölze. In den Abschnitten, in denen eine Sicht-
barkeit der PVA gegeben ist, erfolgt eine Änderung der grünordnerischen Festsetzung Maßnahmen 1.1 
und 1.2 dahingehend, dass nicht eine Strauchhecke, sondern eine Baum-Strauchhecke angelegt wer-
den muss. Diese überragt die Module deutlich. 

Da Blendgutachten lag zum Zeitpunkt der Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bereits vor, sodass diese 
Aussage auf Seite 42 der Begrünung gestrichen wird.  
Die Aussage im Gutachten bzgl. Gebäude / schutzwürdiger Räume lautet  
Die umliegenden Gebäude bleiben frei von Kernblendung. Die Richtwerte der LAI werden somit einge-
halten. 
 
 
Siehe oben. 
 
 
 
Das Gutachten berücksichtigt, dass eine Agri-PVA errichtet werden soll.  

Der Gemeinde obliegt die Planungshoheit und es ist an ihr, eine gerechte Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander vorzunehmen. Dies erfolgt sowohl in Kenntnis, 
Bewertung und Gewichtung der Stellungnahmen der Fachbehörden als auch der Öffentlichkeit. Das 
Fazit in der Begründung ist somit von der Lutherstadt Eisleben zu ziehen und nicht von anderen an der 
Planung Beteiligte. 

Die Stellungnahme zum Vorentwurf vom 21.11.2025 wurde in die Abwägung eingestellt und im Rahmen 
der Erstellung des Entwurfs berücksichtigt. Das Zwischenabwägungsergebnis wurde dem LK M-S mit-
geteilt.  
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Kenntnisnahme. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Prüfung der Raumbedeutsamkeit sowie die Abgabe der lan-
desplanerischen Stellungnahme durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt 
als oberste Landesentwicklungsbehörde erfolgt. 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Aussagen sind bereits im Kap. 4.2 „Regionalplanung“ der Begründung enthalten. 
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Die nebenstehende Aussage ist bereits im Kap. 5 ‚Standortbegründung und -alternativen‘ der Begrün-
dung enthalten. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 

Die nebenstehenden Aussagen sind bereits in den Kapiteln 4.1.1 und 4.2 der Begründung enthalten. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das VG für die Landwirtschaft in der vorliegenden FNP-Änderung 
entsprechend berücksichtigt wird. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im vorliegenden Bebauungsplan die Erfordernisse der Raum-
ordnung der Ebene der Regionalplanung auf Grundlage der nebenstehend genannten Regionalpläne 
hinreichend beachtet bzw. berücksichtigt sind und keine Bedenken geäußert werden.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme.  
 
 
 
Die Begründung für die abweichenden Plangebietsgrößen in der FNP-Änderung und dem Bebauungs-
plan ist im Kap 1. ‚Planungserfordernis und Ziele der Planung‘ angegeben.  
Zitat: 
… 
„Der Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes entspricht nicht exakt der Änderungsfläche der vorlie-
genden Flächennutzungsplanänderung. Im Nahbereich des Betriebsgeländes der Agrargenossenschaft 
werden Flächen in die Flächennutzungsplanänderung einbezogen, die derzeit im Flächennutzungsplan 
zwar als Fläche für Landwirtschaft dargestellt sind, jedoch zum Betriebsgelände gehören und bereits 
entsprechend genutzt werden.“ 
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Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Die in Rede stehende Fläche liegt unmittelbar am Betriebsgelände und soll nach Aussage des Landwirts 
nicht als PV-Fläche genutzt werden. Es handelt sich um eine potenzielle Erweiterungsfläche für das 
Betriebsgelände und soll daher je nach Bedarf optional dem Betriebsgelände zugeordnet werden.  
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Der Hinweis auf die Regelungen des ROG werden zur Kenntnis genommen und beachtet.  
 
Die vorliegende Planung berücksichtigt sowohl den Schutz der ökologischen Freiraumsysteme als auch 
die Erhaltung landwirtschaftlicher Produktionsräume  
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Gesamträumlichen Planungskonzeption wurden die sog. Konversionsfläche erfasst und 
in die Analyse einbezogen. Die Umnutzung derartiger Flächen als Agri-PVA-Projekte ist jedoch in der 
Regel nicht möglich und stellt für das vorliegende Vorhaben keine Alternative dar.  

Kenntnisnahme.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass hinsichtlich der vorliegenden Änderung des FNP auf die Argu-
mentierung zum in Aufstellung befindlichen vBPlan Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ verwiesen wird.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorliegende 4. Änderung des FNP aus Sicht der landwirt-
schaftlichen Belange nicht grundsätzlich abgelehnt werden kann.  
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Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 16.01.2025 wurde bereits im Rahmen der Zwischen-
abwägung berücksichtigt und im Entwurf eingearbeitet.  
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme.  
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wahrzunehmende öffentlich-rechtliche Belange des LAV durch 
die vorliegende Planung nicht berührt werden. 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme und Beachtung. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die nebenstehenden Aussagen in der Begründung bereits ent-
halten sind und keine weiteren Hinweise gegeben oder Forderungen erhoben werden. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 

Die nebenstehenden Aussagen zur Geologie (Ingenieurgeologie und Hydrogeologie) wurden bereits in 
die Begründung Kap. 9.4 „Geologie und Bergwesen“ aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Die Empfehlung, standortbezogene Baugrunduntersuchungen durchführen zu lassen, wird in 
das Kap. 9.4 „Geologie und Bergwesen“ der Begründung aufgenommen. 
 
 

 

Kenntnisnahme. 

 

 
Kenntnisnahme. 



4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 der Lutherstadt Eisleben, OT Hedersleben – Abwägungsprotokoll TöB Beteiligung - 35 von 74 

 

  Bärteichpromenade 31, 06366 Köthen (Anhalt) 
  Tel: 03496-40 37 0, Fax: 03496-40 37 20, E-Mail: info@buero-raumplanung.de  

 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

10 Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 

Die Bewertung des Schutzgutes Boden erfolgt im Rahmen des Regelverfahrens gemäß Anlage 1 des 
BauGB und nach dem Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt. 
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Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Bodenschutzsicht die jetzige Planung im Vergleich zur ersten 
Planung eine Verbesserung darstellt.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme und Beachtung. 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus klimaschutzfachlicher Sicht die Planung sehr begrüßt wird.  

 

 

Es ist richtig, dass im Rahmen der Neuaufstellung des LEP die Möglichkeit eingeräumt werden soll, 
dass Freiflächensolaranlagen innerhalb von Vorranggebieten für Windenergienutzung errichtet werden 
können, wenn diese der vorrangigen Nutzung der Windenergie, einschließlich des Repowerings von 
Windenergieanlagen, nicht entgegenstehen (G 6.2.2-7 Freiflächensolaranlagen in Vorranggebieten für 
Windenergienutzung). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht die Lutherstadt Eisleben hierfür kein Erfor-
dernis, da es im Stadtgebiet für die Erreichung des Flächenziels ausreichend Potenzialflächen für Frei-
flächen-PVA zur Verfügung stehen.  

Kenntnisnahme. 
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Der Einwand ist nicht verständlich. Die Auflistung von Bestands- und Planbiotoptypen erfolgt sehr de-
tailliert und kam bereits in zahlreichen vergleichbaren Projekten zum Einsatz. Die Bilanzierung ent-
spricht sehr wohl dem fachlichen Standard, die Bilanzierung wird von der zuständigen Fachbehörde 
nicht beanstandet. Eine Veranlassung zur Überarbeitung der Bilanzierung wird nicht gesehen. 

Tatsächlich ergibt sich nach dem bisherigen Planungsstand beim Biotoptyp "Obstbaumreihe" eine Dif-
ferenz zwischen Bestand und Planung. Begründet ist dies in der Tatsache, dass ein mit einer Obst-
baumreihe versehener Abschnitt (entlang des Wirtschaftsweges nördlich der Biogasanlage) fälschli-
cherweise mit als Sondergebiet "Agri-PV" ausgewiesen wurde. Die Eingriffsbilanzierung wird bzgl. 
des Biotoptyps „Obstbaumreihe“ korrigiert. Der betreffende Gehölzbestand wird mit als "Fläche 
für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" ausgewiesen (= Maß-
nahme 5). Die Diskrepanz wird damit behoben. 

Die Anmerkung bzgl. Entwicklung hochwertiger Ruderalflur unten den Modulen wird geteilt. Auf-
grund dessen werden für die Ruderalflur in der überarbeiteten Eingriffsbilanzierung 10 WP an-
genommen anstatt ursprünglich 12 WP.  

Eine Erfassung von Fledermäusen wird für nicht notwendig erachtet.  
Es ist davon auszugehen, dass die Ackerflächen in ihrer jetzigen Ausprägung kaum als Nahrungshabitat 
von Fledermäusen dienen (Insektenmangel über den weitgehend ausgeräumten Ackerflächen).  
Flug-/ Jagdaktivitäten sind lediglich im Bereich der wenigen vorhandenen linearen Gehölzstrukturen zu 
vermuten. Diese bleiben erhalten, Gehölzrodungen sind nicht vorgesehen. Daher werden sich diesbe-
züglich keine signifikanten Veränderungen ergeben.  
Etwaige Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG sind demzufolge keinesfalls zu erwarten, sodass 
eine Erfassung des Artenspektrums keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen würde. 

Vielmehr ist anzunehmen, dass sich durch die geplanten Hecken zur landschaftsgerechten Einbindung 
der Anlage eine deutliche Aufwertung des Gebietes für die Artengruppe ergeben wird. Zudem wird die 
Etablierung der Biodiversitätsstreifen entlang der Modulreihen dazu beitragen, die Ackerflächen als 
mögliche Jagdhabitate aufzuwerten. 
 
Kommentar zur zitierten Studie: 
Im Rahmen der zitierten Studie (Tinsley et al. 2023) wurden 19 Solarparks mit jeweils einer angrenzen-
den Kontrollfläche untersucht. Nur drei der Kontrollflächen werden ackerbaulich genutzt (siehe Anhang 
3 der Studie). Damit bezieht sich der überwiegende Teil der Daten auf Flächen mit Wiesen- oder Wei-
denutzung. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des LSBB dem vorgelegten Abwägungsvorschlag 
zugestimmt wird und dass die zum Entwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Lutherstadt 
Eisleben vorgebrachen Bedenken somit aufgeräumt sind.  
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 

 

 
 
Die nebenstehenden Aussagen werden in Kap. 9.12 ‚Infrastrukturanlagen‘ der Begründung auf-
genommen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Weder im Umweltbericht noch in der Begründung ist ein Kap. mit der Bezeichnung ‚Grünflächen‘ ent-
halten. Eine Ergänzung des lückenhaften Obstbaumbestandes an der L 160 ist nicht geplant und eine 
derartige Aussage ist in den o.g. Texten nicht enthalten.  

Es ist richtig, dass die Maßnahme 3 die Zielstellung verfolgt, entlang der L 160 eine Pufferzone für Wild 
anzulegen. Diese Maßnahme verfolgt gerade das Ziel, das Wild nicht unmittelbar entlang der Ver-
kehrstrasse zu führen, sondern einen Wildwechselkorridor in gewisser Distanz zur Fahrbahn anzulegen. 
Um dies näher zu erläutern sowie die weiter unten aufgeführte Thematik des ungeordneten Abflusses 
des Oberflächenwassers aus der angrenzenden Feldflur zu diskutieren, wurde am 04.03.2026 ein Ter-
min mit dem LSBB, Vertretern der Stadt, dem Vorhabenträger sowie dem Planer durchgeführt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es im Bereich des Bebauungsplangebietes regelmäßig zur Über-
strömung von Oberflächenwasser mit den nebenstehend geschilderten Auswirkungen kommt. 

 

Ebenfalls wird zur Kenntnis genommen, dass die Entwässerungseinrichtungen der L 160 ausschließlich 
für die schadlose Beseitigung des Oberflächenwassers ausgerichtet sind. Es ist jedoch nicht richtig, 
dass die Lutherstadt Eisleben für die Beseitigung des Oberflächenwassers von Ackerflächen zuständig 
ist. Hier greift wie zuvor selbst ausgeführt ebenfalls das Verursacherprinzip. Jeder Grundstückseigen-
tümer ist auf seinem Grundstück für die Abführung des Oberflächenwassers verantwortliche. Ob in die-
sem Fall die Zuständigkeit nach § 79a Abs. 2 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vorliegt (näm-
lich ob ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemein-
heit zu verhüten), ist zu prüfen.  

 

Es wird an dieser Stelle nicht widersprochen, dass die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen 
entlang der L 160 nicht geeignet sind, um das bestehende Problem des ungeordneten Abflusses von 
Oberflächenwasser aus dem Gelände in die Entwässerungsanlagen der L 160 zu lösen. Dieser An-
spruch kann nicht im Rahmen der vorliegenden Planung erfüllt werden.  
Aufgrund der nicht erteilten Zustimmung, insbesondere aufgrund der Überströmung von Oberflächen-
wasser und der grünordnerischen Festsetzungen erfolgte am 04.03.2026 ein Treffen mit der LSBB, 
Vertretern der Stadt, dem Vorhabenträger sowie dem Planer. 

Die Gesprächsergebnisse werden auf der nächsten Seite zusammengefasst. 
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Zur Klärung der vorgetragenen Sachverhalte fand am 04.03.2026 mit Vertretern der Landesstra-
ßenbaubehörde, der Stadtverwaltung, dem Vorhabenträger sowie dem Planer eine Besprechung 
statt.  

Es wurde bei dem Termin herausgearbeitet, dass das Oberflächenwasser der nordwestlichen, außer-
halb des Plangebietes gelegenen Ackerfläche ungeordnet auf die L 160 läuft. Das Oberflächenwasser 
sammelt sich im Bereich der Anbindung des Wirtschaftsweges an die L 160 im Nordwesten und gelangt 
auf die Fahrbahn bzw. in den Straßenseitenbereich und verursacht kontinuierlich Erosionsschäden am 
Straßenkörper.  

Die dauerhafte Lösung dieses Problems wäre die Herstellung eines Grabens auf der nordwestlichen 
Seite neben dem Straßengrundstück und die weitere Einbindung des Grabens in einen Vorfluter. 

Für diese Lösung wäre ein separates Projekt, einschließlich wasserrechtlicher Genehmigung, zu erstel-
len. Es müssten die anfallenden Wassermengen und das Fassungsvermögen des Vorfluters ermittelt 
werden. Erst auf dieser Grundlage könnte der Nachweis des schadlosen Abflusses erfolgen.  
Grundsätzlich kann das Grabenbauwerk nicht im Straßengrundstück der L 160 errichtet werden, sodass 
hierfür ein Grunderwerb erforderlich wäre. 

Diese zwingend erforderlichen Voraussetzungen können im Rahmen der vorliegenden Planung nicht 
erbracht werden. Zumal der Vorhabenträger nicht Verursacher der Oberflächenwasserproblematik und 
nicht Eigentümer der hierfür erforderlichen Grundstücke ist.  

Es wird vorgeschlagen, dieses Thema beim ALFF Süd vorzustellen mit der Bitte, ein entsprechendes 
Verfahren einzuleiten. 

Im vorliegenden Verfahren wird die für die Grabenherstellung erforderliche Trasse ein entsprechender 
10 m breiter Korridor von Bebauung und Bepflanzung freigehalten (vgl. nebenstehenden Planaus-
schnitt). Dazu wird die Baugrenze um 10 m nach Innen versetzt, sodass insgesamt ca. 30 m Abstand 
von der Fahrbahn der L 160 eingehalten werden. 

Mit dieser Verbreiterung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche wird ebenfalls die Zaunanlage zu-
rückgesetzt. Damit verbreitert sich der Aufenthaltsbereich für Wild, das sich entlang des Zaunes bewegt. 
Diese Aufenthaltszone soll gerade verhindern, dass Wild vom Straßenverkehr aufgeschreckt wird und 
in Panik gerät, weil es aus dieser Engstelle nicht mehr herausfindet. Ein Zaun in unmittelbarer Nähe zur 
Fahrbahn würde dieses Gefahrenpotenzial deutlich erhöhen. 

Die Gestaltung dieser Zone ist in der grünordnerischen Maßnahme 2 beschrieben. Hier ist nicht die 
Pflanzung von Großgrün und einer dichten Hecke vorgesehen. Die Bepflanzung erfolgt nur auf einem 
Flächenanteil von 25 % und ist als Einzelsträucher bzw. in Gebüschgruppen vorgesehen. Der freizuhal-
tende Grabenkorridor wird gar nicht mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt.  

Die Verschiebung der Baugrenze stellt keine grundlegende Änderung der Planung dar, die Grundzüge 
der Planung bleiben hiervon unberührt.  

Es wird davon ausgegangen, dass die Bedenken der LSBB damit ausgeräumt sind. Der Abwägungs-
vorschlag wird der LSBB vorab mit der Bitte um Bestätigung zugestellt.  

Weitreichendere Maßnahmen zur Lösung der Oberflächenwasserproblematik können im Rahmen der 
vorliegenden Planung nicht festgesetzt werden.  

Anmerkung: Auf Grund der erneuten Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde wurde im Be-
reich westlich der L 160 die Baugrenze weiter nach Westen verschoben, da hier bislang kein Vorge-
wendebereich berücksichtigt wurde (siehe Planzeichnung Satzungsexemplar). 
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12 Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement S-A   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
Die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt wurde am Aufstellungsverfahren beteiligt, eine Stel-
lungnahme liegt vor. 
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15 Deutsche Bahn AG   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das geplante Vorhaben keinen Einfluss auf den Bahnbetrieb 
haben wird und von daher keine Stellungnahme abgegeben wird. 
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18 Die Autobahn GmbH des Bundes   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 

 

Kenntnisnahme.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Autobahn GmbH des Bundes keine Einwände, Auf-
lagen oder Hinweise zu diesem Vorhaben bestehen. 
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19 MITNETZ Strom mbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im angegebenen Bereich keine Netzinfrastrukturanlagen 
der MITNETZ Strom befinden.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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20 MITNETZ Gas mbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 22.10.2025 wurde bereits im Rahmen der Zwischen-
abwägung berücksichtigt und im Entwurf eingearbeitet. 
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21 MIDEWA   
 

 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im unmittelbaren Planungsbereich keine Wassergewinnungs- 
und Wasserverteilungsanlagen der MIDEWA GmbH vorhanden oder geplant sind und somit dem Vor-
haben zugestimmt wird. 
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22 Deutsche Telekom Technik GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehende Aussage ist bereits im Kap. 9.11 ‚Versorgungsleitungen‘ der Begründung enthalten.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
Kenntnisnahme.  
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26 Bundeswehr   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage Ver-
teidigungsbelange nicht beeinträchtigt werden und daher zum angegebenen Vorhaben seitens der Bun-
deswehr keine Einwände bestehen. 
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31 Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH keine 
Einwände bestehen. 
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31 Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH   
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32 Fernwasser Elbaue-Ostharz   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die vorliegende Planung von Seiten der Fernwasser El-
baue-Ostharz GmbH keine Einwände erhoben werden. 
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32 Fernwasser Elbaue-Ostharz   
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33 50Hertz Transmission GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine Anlagen der 50Hertz Transmission 
GmbH befinden.  
 
 
Die Information wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme.  
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34 LMBV mbH   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nebenstehend aufgeführte Stellungnahme vom 12.11.2025 wurde bereits im Rahmen der Zwischen-
abwägung berücksichtigt und im Entwurf eingearbeitet. 

Kenntnisnahme. 
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35 BIL-Leitungsauskunft – Dow Olefinverbund GmbH   
 

 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Dow Olefinverbund GmbH im Plangebiet keine Anlagen be-
treibt.  
 
Kenntnisnahme. 
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35 BIL-Leitungsauskunft – Trianel Onshore Windkraftwerke   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Trianel Onshore Windkraftwerke von der vorliegenden Planung 
nicht betroffen sind. 
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35.2 BIL-Leitungsauskunft – Trianel Onshore Windkraftwerke   
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38 Verbandsgemeinde Weida-Land   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Farnstädt keine Einwände oder Bedenken 
zu dem Vorhaben der Lutherstadt Eisleben bestehen und die Belange der Gemeinde Farnstädt als 
Nachbargemeinde von der Planung nicht berührt werden. 
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39 Stadtverwaltung Querfurt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Querfurt als Nachbargemeinde keine Einwände gegen 
das geplante Vorhaben erhebt. 
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40 Stadt Allstedt   
 

 

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Stadt Allstedt keine Berührungspunkte, Hinweise 
und Anregungen zu dem geplanten Vorhaben bestehen. 
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51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
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51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der NABU Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. naturschutz-
fachliche Bedenken anmeldet und Nachbesserungen fordert.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 

Kenntnisnahme.  

 

 

Kenntnisnahme.  

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

Kenntnisnahme.  
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51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die gesetzlich geschützten Biotope werden als solche nachrichtlich übernommen und bleiben erhalten.  
 
 
 
Das Entwicklungsziel und die Pflege der nicht landwirtschaftlich genutzten Bereiche sind in der grün-
ordnerischen Maßnahme Nr. 3 festgesetzt. Eine Überwachung erfolgt entsprechend der gegebenen 
rechtlichen Vorschriften. 

Die Vorgaben zur Gestaltung der entlang der L 160 vorgesehenen Pufferzone für Wild sind im Umwelt-
bericht enthalten. Unterbrechungen durch Leitungen oder Zuwegungen werden so weit wie möglich 
minimiert. 

 

 

Die Aussagen im Kap. 3.4 ‚Schutzgut Arten und Biotope‘ des Umweltberichts wurden entspre-
chend überarbeitet. Demnach werden ein Vorkommen der Zauneidechse in einem kleineren Teilareal 
sowie die Nutzung des Gebietes durch Fledermäuse angenommen (Jagdhabitat, insbesondere entlang 
der an den Wegen bestehenden Gehölzstrukturen, mögliche Tagesverstecke in Gehölzen). Darüber 
hinaus wird in älteren Bäumen ein Vorkommen xylobiont lebender Käferarten für möglich erachtet (Ere-
mit). - vgl. Umweltbericht Kap. 3.4 ‚Schutzgut Arten und Biotope‘. 
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51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Beachtung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Etwaige Beeinträchtigungen der Fledermausfauna wären im vorliegenden Planungsfall lediglich infolge 
einer Zerstörung/ Beeinträchtigung von Gehölzen denkbar (mögliche Quartiere/ Leitstrukturen). Die im 
Gebiet vorhandenen Gehölze bleiben jedoch vollständig erhalten. In diese wird nicht eingegriffen.  
 

Zudem werden durch die vorgesehenen randlichen Bepflanzungen neue Strukturen mit Potenzial als 
Fledermausleitstruktur geschaffen. 

Die weitgehend ausgeräumten Ackerflächen werden in ihrer jetzigen Ausprägung kaum als Jagdhabitat 
dienen (Insektenmangel). Von daher sind auch diesbezügliche keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass durch die Etablierung der Biodiversitätsstreifen entlang der 
Modulreihen die Ackerflächen als mögliche Jagdhabitate aufgewertet werden.  

 

 

 

 
Ein Vorkommen der Art innerhalb des genannten Bereiches ist tatsächlich nicht auszuschließen. Um 
mögliche Konflikte im Zuge des Baugeschehens zu vermeiden, wird in diesem Bereich eine bauzeitliche 
reptiliensichere Umzäunung vorgesehen.  

Diese Maßgabe wird in den Umweltbericht aufgenommen und auf der Planzeichnung verbindlich 
festgesetzt.  
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51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine gezielte Erfassung von Reptilien wird als nicht notwendig erachtet. Mit der genannten Maßnahme 
(siehe oben) können alle erdenklichen Konflikte vermieden werden. 

 

 

 

 

 
Aufgrund der Erkenntnisse aus den durchgeführten Ortsbegehungen wird nicht mit einem Auftreten der 
beiden Amphibienarten innerhalb des genannten Kleingewässers gerechnet. Ihr Vorkommen kann je-
doch tatsächlich nicht vollständig ausgeschlossen werden.  

Um diesbezüglichen möglichen artenschutzrechtlichen Konflikten zu begegnen, wird noch vor Baube-
ginn nach gängigen Erfassungsstandards eine Kontrolle des Gewässers auf Amphibienvorkommen 
durchgeführt.  

Bei Artnachweisen werden entsprechende Vorkehrungen zur Konfliktvermeidung getroffen (z. B. bau-
zeitliche amphibiensichere Umzäunung).  
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51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Einschätzung bzgl. der Möglichkeit des Vorkommens sonstiger artenschutzrechtlich relevanter Ar-
tengruppen wurde im Umweltbericht überarbeitet (siehe oben). 

 

 

Siehe oben. 

 

Die für die Artengruppen relevanten Strukturen bleiben in ihrer jetzigen Ausprägung erhalten. Auf eine 
vertiefende Prüfung auf Konflikte nach § 44 (1) BNatSchG kann verzichtet werden. 
 
 
Die im Rahmen der Bauleitplanung verbindlich zu bestimmenden Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt. Vorgaben zum Beleuchtungskonzept u.ä. sind auf dieser 
Planungsebene noch nicht möglich.  
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Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde um-
fassend überarbeitet (→ Maßnahme 9 - Bodenbrüterfreundliche Bewirtschaftung angrenzender 
Ackerflächen). Sie wird im Umweltbericht aufgeführt und im B-Plan rechtssicher festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe oben. 
 
 

Kenntnisnahme und Beachtung.  
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Es wird davon ausgegangen, dass etwaige Wirkungen auf Vögel und Fledermäuse infolge von Reflexi-
onen oder Blendungen keinesfalls zur Auslösung von Verbotstatbeständen gem. § 44 (1) BNatSchG 
führen können. Sie erlangen demnach keine Relevanz für eine detailliertere Betrachtung. 
 
 
 
 
 
 

Siehe oben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wurde ein Blendgutachten erstellt und es lag den Unterlagen für das Beteiligungsverfahren bei. Dar-
über hinaus wird es als nicht erforderlich angesehen, weitere Gutachten zu diesem Thema zu beauftra-
gen.  

 

 

 
Wirkungen infolge von Lichtimmissionen im engeren Sinne sind auszuschließen. Eine stationäre Be-
leuchtung der geplanten Anlage ist nicht vorgesehen. 
Der Einsatz entspiegelter/ matter Moduloberflächen ist mittlerweile Standard.  
Die im Plan festgesetzten randlichen Bepflanzungsmaßnahmen wurden u. a. auch aus Gründen des 
Sicht- und Reflexionsschutzes abgeleitet. 
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Die Doppelnutzung ist in der Planzeichnung verbindlich festgesetzt. 

 

 

 

 

Der Nachweis der dauerhaften Nutzung von Landwirtschaft und Photovoltaikanlagen wird gegenüber 
der zuständigen Behörde erbracht. 
 
 
 
 

 
 
 
Der Nachweis der dauerhaften Nutzung von Landwirtschaft und Photovoltaikanlagen wird gegenüber 
der zuständigen Behörde erbracht. 
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Die konkreten Nachweise werden zu gegebener Zeit mit der zuständigen Wasserbehörde abgestimmt 
(AwSV, WHG etc.) und die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten. 

 

 

Derartige detaillierte Angaben können im Rahmen der vorliegenden Planung nicht erfolgen und sind 
ebenfalls nicht erforderlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Einfriedung der Fläche ist zum derzeitigen Planungsstand vorgesehen und im Bebauungsplan 
festgesetzt. Als Ausführung ist ein Zaun mit Durchlässigkeit für Kleinsäugetiere vorgesehen. Darüber 
hinaus sind entsprechende Wildkorridore im Plangebiet enthalten.  
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Ein projektspezifisches Blendgutachten wurde erstellt und liegt den Unterlagen des B-Planes bei. 

 

In den grünordnerischen Festsetzungen Maßnahmen 1 und 2 sind die Eingrünungen einschließlich Fer-
tigstellungs- und Entwicklungspflege über die gesamte Betriebszeit der Agri-PVA verbindlich festge-
setzt.  

 

 

Diese Aussage kann nicht nachvollzogen werden.  

 

Einige Maßnahmen wurden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde nachgebessert und es 
wurden Unterlagen überarbeitet bzw. ergänzt. Durch diese Änderungen werden die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt und eine erneute Beteiligung ist nicht erforderlich.  
 



4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 der Lutherstadt Eisleben, OT Hedersleben – Abwägungsprotokoll TöB Beteiligung - 74 von 74 

 

  Bärteichpromenade 31, 06366 Köthen (Anhalt) 
  Tel: 03496-40 37 0, Fax: 03496-40 37 20, E-Mail: info@buero-raumplanung.de  

 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

51 NABU Landesverband Sachsen-Anhalt   
 

 

 


